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— an gemeinsamen Investitionen im Rahmen der 
sozialistischen ökonomischen Integration der 
Mitgliedsländer des RGW.

2. Die Investitionsauftraggeber sind verpflichtet, ge
meinsame Investitionen durchzuführen, wenn durch 
eine Zusammenfassung einzelner Investitionsvor
haben bzw. Objekte eine effektivere volkswirt
schaftliche Lösung erreicht wird.
Effektivere Lösungen sind insbesondere durch eine 
bessere Auslastung der Grundmittel, eine Senkung 
des Investitionsaufwandes und des Aufwandes bei 
der Nutzung der Grundmittel, durch eine rationel
lere Inanspruchnahme territorialer Ressourcen,

' z. B. von Arbeitskräften und Flächen, sowie durch 
eine wirksamere Gestaltung der Kooperationsbezie
hungen anzustreben.

Gemeinsame Investitionen können unter anderem 
umfassen:

— gemeinsame Produktionsanlagen und -einrich- 
tungen;

— gemeinsame Hilfs- und Nebenanlagen und -ein- 
richtungen;

— gemeinsame Maßnahmen im Bereich der sozia
len und technischen Infrastruktur, z. B. zur

Kinderbetreuung,
Erschließung zusätzlichen Wohnraumes,
Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens und 
des Bildungswesens,
Arbeiterversorgung und Entwicklung des Han
dels,
Schul- und Kinderspeisung,
Gesunderhaltung und für die Körperkultur, den 
Sport und die Erholung,
Verbesserung der hauswirtschaftlichen Dienst
leistungen und Reparaturen und für
sonstige Maßnahmen zur Entwicklung der sozia
listischen Arbeite- und Lebensbedingungen im 
Territorium.

An gemeinsamen Investitionen können sich auch 
gesellschaftliche Organisationen bei voller Wahrung 
der Eigentumsrechte an den von ihnen eingebrach- 
ten Anteilen beteiligen.

3. Die Räte der Bezirke und Kreise haben im Rahmen 
territorialer Abstimmungen über Investitionen alle 
Möglichkeiten der Zusammenfassung von Einzel
investitionen zu gemeinsamen Investitionen zu prü
fen und den Investitionsauftraggebern dazu Vor
schläge zu unterbreiten bzw. im Rahmen ihrer 
Kompetenzen Auflagen zu erteilen. Für Erholungs
bauten sind diese Vorschläge mit dem zuständigen 
Bezirksvorstand des FDGB auszuarbeiten.

4. Die beteiligten Investitionsauftraggeber haben die 
Investitionsvorentscheidung gemeinsam vorzuberei
ten und zu treffen.
Die an der gemeinsamen Investition beteiligten In
vestitionsauftraggeber bilden eine Investitionsge
meinschaft.
Für Investitionsgemeinschaften gilt die Verordnung 
vom 12. März 1970 über Kooperationsgemeinschaf
ten (GBl. II Nr. 39 S. 287). Die Bildung der Investi-
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tionsgemeinschaften erfolgt durch den Abschluß 
eines Organisationsvertrages zwischen den Beteilig
ten, in dem insbesondere Vereinbarungen zu tref
fen sind über

— den Inhalt und den Umfang der gemeinsamen 
Investitionen sowie über die damit zu errei
chende Zielstellung;

— den Hauptauftraggeber, der für die weitere Vor
bereitung und Durchführung der gemeinsamen 
Investition verantwortlich ist;

— den Anteil der von den Beteiligten zweckgebun
den bereitzustellenden materiellen und finan
ziellen Fonds sowie die Termine für die Bereit
stellung;

— die Aufgaben der Beteiligten bei der weiteren 
Vorbereitung und Durchführung der gemeinsa
men Investition;

— die Rechtsträgerschaft und die Nutzung der 
- Grundmittel nach Durchführung der gemein

samen Investition, insbesondere die sich aus den 
Anteilen der Beteiligten ergebenden Rechte auf 
Lieferungen und Leistungen.

Der Organisationsvertrag ist durch die übergeord
neten Organe der Beteiligten zu bestätigen.

5. Als Hauptauftraggeber ist der Beteiligte einzu
setzen, der dafür die besten Voraussetzungen hat, 
z. B. auf Grund seines Aufgabenprofils, der Größe 
seines Anteils, des Standortes der gemeinsamen In
vestition oder der späteren Nutzung (Rechtsträger). 
Der Hauptauftraggeber hat die gemeinsame Inve
stition entsprechend den Grundsätzen für die Pla
nung und Leitung des Prozesses der Reproduktion 
der Grundfonds (Anlage 1 zum Beschluß vom
16. Dezember 1970 über die Planung und Leitung 
des Prozesses der Reproduktion der Grundfonds) 
vorzubereiten und durchzuführen.

Als Hauptauftraggeber können auf vertraglicher 
Grundlage auch bereits bestehende volkseigene 
Hauptauftraggeberbetriebe, z. B. die Hauptauftrag
geber des komplexen Wohnungsbaues oder andere 
Betriebe, die auf Grund ihres Aufgabenprofils fach
lich dafür zuständig sind, z. B. die VEB Gebäude
wirtschaft, eingesetzt werden. Die zuständigen Räte 

’ der Bezirke und Kreise sind über die Bildung der 
Investitionsgemeinschaft mit der Vorlage des Orga- 
nisatiqnsvertrages durch den Hauptauftraggeber zu 
informieren.

6. Die Beteiligten haben auf der Grundlage der 
Grundsatzentscheidung die erforderlichen materiel
len und finanziellen Fonds in Höhe ihres Anteils 
an der gemeinsamen Investition entsprechend den 
Rechtsvorschriften in ihre Jahres- und längerfristi
gen Pläne zweckgebunden aufzunehmen.
Eine planwirksame Übertragung der staatlichen 
Plankennziffer Investition (materielles Volumen), 
darunter Bau und Ausrüstungen, entsprechend den 
Anteilen der Investitionsauftraggeber an der ge
meinsamen Investition auf den Hauptauftraggeber 
in der Phase der Durchführung der gemeinsamen 
Investition ist möglich.
Die Investitionsauftraggeber haben die finanziellen 
Fonds (einschließlich Kredite) für die gemeinsame 
Investition aus den für Investitionen vorgesehenen 
Finanzierungsquellen zu den vereinbarten Termi-


